
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) 
der STEFES GmbH und der STEFES Ingredients GmbH 

 

 

§ 1 Allgemeines 
 

1. Für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen, auch für künftige Geschäfte mit dem Kunden, gelten ausschließlich 
unsere nachstehenden AGB, auch wenn wir uns bei künftigen Geschäftsabschlüssen nicht ausdrücklich noch ein-
mal darauf berufen. 

2. Entgegenstehende und/oder von unseren AGB abweichende Einkaufsbedingungen des Kunden, die wir nicht aus-
drücklich schriftlich anerkennen, sind für uns nicht verbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. Solche Einkaufsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

3. Entgegenstehenden und/oder von unseren AGB abweichenden Einkaufsbedingungen des Kunden wird hiermit aus-
drücklich widersprochen. Dieser Widerspruch gilt auch für den Fall, daß der Kunde für den Widerspruch eine be-
sondere Form festgelegt hat. Ist in den Einkaufsbedingungen des Kunden ein Widerspruch generell ausgeschlos-
sen, so tritt an die Stelle der formularmäßigen Einkaufsbedingungen des Kunden die gesetzliche Regelung. 

4. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender und/oder von unseren AGB abweichender 
Bedingungen des Kunden Lieferungen oder Leistungen an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

5. Alle Vereinbarungen über Lieferungen und Leistungen, die zwischen uns und dem Kunden getroffen werden, sind in 
dem betreffenden Vertrag und etwaigen Zusatzvereinbarungen schriftlich niederzulegen. 

6. Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. 

7. Unsere Angebote sind freibleibend. 
8. Jede Auftragsannahme bedarf unserer schriftlichen Bestätigung. Ausschließlich maßgebend ist der Inhalt dieser 

Bestätigung. Änderungen und/oder Ergänzungen von Vereinbarungen müssen ausdrücklich als solche bezeichnet 
sein und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Dies gilt 
auch für Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Schriftformklausel selbst sowie für die Abrede, auf die Einhal-
tung der Schriftform zu verzichten. Mündlich getroffene Vereinbarungen erhalten erst durch unsere schriftliche Be-
stätigung Rechtswirksamkeit. 

9. Soweit im Rahmen von Angeboten oder vorvertraglicher Korrespondenz von uns Kostenvoranschläge abgegeben 
werden, übernehmen wir hierfür nur eine Gewähr, wenn dies in dem Angebot oder der sonstigen Korrespondenz 
schriftlich ausdrücklich bestätigt wird. 
 

§ 2 Lieferungen 
 

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, beziehen die vereinbarten Preise sich auf Lieferungen ex works gemäß 
den Incoterms in ihrer jeweils letzten Fassung. 

2. Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd, es sei denn, daß eine feste Frist oder ein fester Termin 
ausdrücklich vereinbart ist. Stellt der Kunde die Grundstoffe oder im Rahmen der Bearbeitung benötigte Komponen-
ten zur Verfügung, so beginnen Fristen zur Erbringung unserer Leistungen in jedem Falle erst mit Eingang aller vom 
Kunden beizustellenden Materialien in unserem Werk. Dies gilt entsprechend, wenn der Kunde uns notwendige In-
formationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat. 

3. Von der grundsätzlichen Verpflichtung zur Einhaltung verbindlich vereinbarter Fristen und Termine sind wir entbun-
den, wenn der Kunde seinerseits Vertragspflichten in einem solchen Umfang oder in einer solchen Art und Weise 
verletzt, daß unter diesen Umständen von uns billigerweise eine Fortsetzung der zu der Vertragserfüllung notwendi-
gen Arbeiten nicht mehr verlangt werden kann. 

4. Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. 
5. Bei Anfertigungsware bzw. Auftragsprodukten sind produktionsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen im handels-

üblichen Umfang zulässig. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, das Material für den gesamten Auftrag zu be-
schaffen und die gesamte Bestellung sofort herzustellen. Etwaige Änderungswünsche des Kunden können somit 
nach der Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, wenn und soweit nicht ausdrücklich etwas ande-
res schriftlich vereinbart worden ist. Dieser Absatz gilt entsprechend, sofern wir Ware von Dritten beziehen. 

6. Fälle höherer Gewalt und sonstige störende Ereignisse, deren Eintritt wir nicht zu vertreten haben, deren Fortdauer 
wir nicht oder nur mit unzumutbaren Anforderungen beeinflussen können und welche die Erbringung unserer Leis-
tungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie z. B. Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Ver-
zögerungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe oder Hilfsmittel auf den normalerweise hierfür gewählten Ver-
kehrswegen, Energieversorgungsschwierigkeiten, Arbeitskampfmaßnahmen sowie das Ausbleiben oder die Ver-
spätung der uns von unseren Vorlieferanten und Unterauftragnehmern geschuldeten Leistungen, verlängern die 
Fristen für die von uns geschuldeten Lieferungen und Leistungen in angemessenem Umfang. Wir werden den Kun-
den über den Eintritt dieser Umstände, über ihre voraussichtliche Dauer und den absehbaren Umfang ihrer Auswir-
kungen unverzüglich benachrichtigen. Dauert eine derartige Behinderung unserer Leistungen länger als 3 (drei) 
Monate oder ist festzustellen, daß eine derartige Behinderung länger als 3 (drei) Monate dauern wird, so haben bei-
de Seiten das Recht, von dem Vertrag zurückzutreten, ohne hierdurch zu Schadensersatzleistungen oder sonstigen 
Kompensationen gegenüber dem Kunden verpflichtet zu werden. Vertragliche oder gesetzliche Rücktritts- oder 
Kündigungsrechte des Kunden werden durch die vorstehenden Regelungen nicht berührt. 

7. In jedem Fall eines Lieferverzugs ist uns durch den Kunden eine angemessene Nachfrist von mindestens 2 (zwei) 
Wochen zu setzen. 
 

§ 3 Rechte Dritter 
 

1. Für eine eventuelle Verletzung gewerblicher Schutz-, Urheber- oder Wettbewerbsrechte Dritter durch uns bei An-
wendung der von dem Kunden vorgeschriebenen oder empfohlenen Rezepturen oder Verfahrensbeschreibungen 
oder bei Gebrauch solcher Materialien, die von ihm oder einem von ihm vorgegebenen Lieferanten beschafft wor-
den sind, haftet der Kunde, soweit uns nicht Allein- oder Mitverschulden in Form von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt. In diesen Fällen ist der Kunde verpflichtet, uns von jeglichen Forderungen oder sonstigen An-
sprüchen freizustellen, die Dritte mit der Begründung gegen uns geltend machen, daß eines ihrer vorgenannten 
Rechte durch eine derartige Tätigkeit verletzt wird. 

2. Soweit wir nicht im Auftrag des Kunden bestimmte Produkte bei von ihm vorgegebenen Lieferanten beschafft oder 
das Auftragsprodukt nach seinen Vorgaben bzw. Rezepturen hergestellt haben bzw. dann, wenn uns in Fällen der 
Ziffer 1 Eigenverschulden zur Last fällt, gilt folgendes: 
Wird der Kunde bzw. werden dessen Abnehmer wegen Verletzung von Urheberrechten, Warenzeichen, Patenten 
oder ähnlichen Rechten in Anspruch genommen und ist diese behauptete Rechtsverletzung uns zuzurechnen, so 
sind wir unverzüglich zu benachrichtigen. Das weitere Vorgehen ist mit uns abzustimmen; die Führung eventueller 
Rechtsstreitigkeiten ist auf unser Verlangen hin uns zu überlassen. Der Kunde bzw. sein Abnehmer hat uns nach 
besten Möglichkeiten im Rahmen der Rechtsverteidigung zu unterstützen. Ersatzansprüche aus derartigen Sach-
verhalten sind auf die Höhe des Kaufpreises der betroffenen Ware begrenzt. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen dieses § 3 gelten nur für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Es ist Sache des Kunden, bei Lieferungen in das Ausland zu prüfen, ob dort etwa bestehende Schutzrechte Dritter 
verletzt werden. 
 

§ 4 Gefahrübergang 
 

1. Die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs der Ware (Leistungsrisiko) geht gemäß den jeweils verein-
barten Incoterms-Bedingungen auf den Kunden über. Falls der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder 
unmöglich wird, geht die Leistungsgefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Wir haften 
ebenfalls nicht für Verschlechterung und Untergang der Ware, falls es hierzu nach einer von uns nicht zu vertreten-
den Transportverzögerung kommt. In diesem Fall sowie bei Lagerfristüberschreitungen sind wir zur Berechnung ei-
nes Lagergeldes nach vorheriger Abstimmung mit dem Kunden berechtigt. Gleiches gilt, wenn die Versendung auf 
Anweisung des Kunden zurückgestellt wird. Im übrigen sind wir berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Frist 
und deren fruchtlosem Ablauf anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. 

2. Anlieferungen der vom Kunden beizustellenden Materialien, Etiketten, Gebinde pp. erfolgen stets auf Rechnung und 
Gefahr des Kunden. Versicherungen gegen Transportschäden erfolgen nur auf schriftliche Anweisung des Bestel-
lers und gegen gesonderte Berechnung. Im Falle einer von uns nicht zu vertretenden verspäteten Annahme sind wir 
berechtigt, Einlagerung und Versicherung auf Kosten des Kunden vorzunehmen. 
 

§ 5 Gewährleistung und Haftung 
 

1. Schadensersatzansprüche unseres Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, sofern sie 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht werden oder die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
darstellen. Soweit wir hiernach für leicht fahrlässig verursachte Schäden haften, ist unsere Ersatzpflicht dem Grunde 
und der Höhe nach auf solche vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden begrenzt, hinsichtlich welcher Versi-
cherungsschutz besteht. Jede darüber hinausgehende Haftung von uns ist ausgeschlossen. Auch soweit Mitarbeiter 
oder Erfüllungsgehilfen, denen keine besonderen Leitungsaufgaben übertragen sind, einen Schaden grob fahrlässig 
verursachen, der keine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten darstellt, beschränkt sich unsere Haftung auf den 
vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schadensersatz-
ansprüche wegen Fehlens von uns ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften unserer Leistungen sowie für eine 
Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes. 

2. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, daß unabhängig davon, ob er das von uns gelieferte Produkt selbst verwen-
det oder weiterveräußert, allgemeingültige bzw. bekannte Sicherheitsvorschriften und -vorkehrungen bzw. -maß-
nahmen pp. beachtet werden. Soweit in diesem Zusammenhang Unklarheiten bestehen bzw. der Eindruck entste-
hen kann, daß von uns gegebene Hinweise auf Sicherheitsvorkehrungen pp. unzutreffend oder unvollständig sind, 
hat der Kunde uns schriftlich hierauf hinzuweisen und dann, wenn eine Gefahr bzw. ein Schaden nicht ausge-
schlossen werden kann, unsere weiteren Informationen abzuwarten. 

3. Soweit wir im Rahmen unseres Geschäftsverkehrs unentgeltlich technische Auskünfte geben oder beratend tätig 
werden, geschieht dies unter Ausschluß jeder Haftung. 

4. Rückrufaktionen sind, soweit nicht wegen besonderer Dringlichkeit Gefahr im Verzug ist, mit uns abzustimmen. 
Mängel sind uns auch dann mitzuteilen, wenn der Kunde nicht mit Ansprüchen konfrontiert wird bzw. nicht beab-
sichtigt, uns gegenüber Regreßansprüche geltend zu machen. Unterbleibt eine solche Benachrichtigung, so verliert 
der Kunde das Recht, sich im Rahmen späterer Verträge und deren Abwicklung auf den entsprechenden Mangel zu 
berufen. 

5. Die vorstehenden Bestimmungen dieses § 5 gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. 
6. Die von uns gelieferte Ware ist unverzüglich nach Eintreffen bei dem Kunden sorgfältig zu untersuchen. Sie gilt als 

genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht binnen 10 (zehn) Werktagen nach Eingang der Ware bzw. wenn der Man-
gel bei der unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung nicht erkennbar war, binnen 10 (zehn) Tagen nach der Ent-
deckung des Mangels, die jedoch spätestens innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach der Lieferung erfolgen muß, 
schriftlich bei uns eingegangen ist. Der Lauf dieser Frist für die Untersuchung bzw. Meldung von Mängeln gilt auch, 
wenn gem. § 4 Nr. 1 die Versendung auf Anweisung des Kunden zurückgestellt wird; insoweit gilt für den Lauf der 
vorgenannten Fristen der Zeitpunkt der Meldung der Versandbereitschaft. 

7. Für Mängel von Waren, die wir nach Vorgaben des Kunden von bestimmten Lieferanten beziehen und daraus resul-
tierende Mangelfolgeschäden haften wir nicht. In diesem Fall werden wir unsere uns gegen den jeweiligen Lieferan-
ten zustehenden Mängelrechte und Schadensersatzansprüche an unseren Kunden abtreten. 

8. Bei Mängeln oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft der gelieferten Ware können wir nach unserer Wahl ver-
langen, daß das mangelhafte Produkt zur Umarbeitung oder zum Austausch mit anschließender Rücksendung - für 
uns kostenpflichtig - an uns geschickt wird oder der Kunde das mangelhafte Produkt bereithält und die Umarbeitung 
oder der Austausch dort durch uns oder eine von uns beauftragte Person vorgenommen wird. Hierauf hat der Kun-
de einen Anspruch, wenn ihm die Übersendung des schadhaften Produkts an uns nicht zuzumuten ist. 

9. Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur nach Maßgabe dieses § 5 zu. Für Reklamationen und Schäden, 
die sich aus Mängeln an von dem Kunden beigestellten Materialien oder Verpackungsmaterial ergeben, haften wir 
nicht. 

10. Abfüllverluste von bis zu 3 % (drei Prozent) sind statthaft. Sie gelten als noch vertragsgemäß und geben keinen 
Grund zur Reklamation. 

11. Die Abtretung von Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüchen durch den Kunden an Dritte bedarf unserer 
vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung. Eine ohne unsere Zustimmung erfolgte Abtretung ist nicht zu-
lässig und uns gegenüber im Innenverhältnis unwirksam. 
 

§ 6 Zahlungen 
 

1. Alle Zahlungen sind gemäß getroffener Vereinbarung ohne Abzug fällig. Der Kunde ist zur Aufrechnung oder Zu-
rückbehaltung gegenüber unseren Zahlungsansprüchen nur berechtigt, wenn die von ihm geltend gemachten Ge-
genansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden sind. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, 
so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % (acht Prozentpunkten) über dem jeweiligen Basiszinssatz für 
das Jahr zu verlangen (§§ 247, 288 Abs. 2 BGB). Es bleibt uns unbenommen, einen darüber hinausgehenden Ver-
zugsschaden geltend zu machen. 

2. Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schul-
den anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen angefallen, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die 
Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
 

§ 7 Eigentumsvorbehalte 
 

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, auch Saldoforderungen, die uns aus irgendeinem Rechtsgrund gegen den Kun-
den jetzt oder künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer 
Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % (zwanzig Prozent) über-
steigt: 

a) Die Ware bleibt bis zur Erfüllung aller vorbezeichneten Forderungen in unserem Eigentum. Der Kunde ist berechtigt, 
die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in 
Verzug mit seinen Verpflichtungen ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem 
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehalts-
ware entstehende Forderung tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Erfüllt der 
Kunde seine Zahlungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig, so wird er auf unsere Aufforderung hin die Abtretung of-
fenlegen und uns die zur Geltendmachung und Verfolgung unserer Ansprüche erforderlichen Auskünfte und Unter-
lagen geben. 

b) Wird der Liefergegenstand mit anderen Gegenständen verbunden oder vermischt, so überträgt der Kunde, soweit 
wir nicht bereits kraft Gesetzes Eigentümer oder Miteigentümer entsprechend unserem Anteil an der Vorbehaltswa-
re geworden sind, schon jetzt sein Eigentum an den neu hergestellten Gegenständen auf uns und verwahrt diese 
für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Unser Eigentum an diesen Gegenständen dient nur in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware zu unserer Sicherung. 

c) Soweit wir für unseren Kunden von ihm beigestellte Materialien verarbeiten, gilt als vereinbart, daß zu unseren 
Gunsten ein Miteigentum an dem Endprodukt auch dann entsteht, wenn der Wert der Verarbeitungstätigkeit im Ver-
hältnis zu dem Wert des Produktes gering ist. In diesem Falle steht ein Miteigentumsanteil in dem Verhältnis, der 
dem Wert unserer Verarbeitungsleistung gegenüber dem Wert der vom Kunden beigestellten Grundstoffe ent-
spricht. 

d) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehalts-
ware auf Kosten des Kunden zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen 
Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt 
von dem Vertrag. 

2. Soweit der von uns an den Kunden zu leistende Vertragsgegenstand, sei es ein einzelnes Produkt, sei es eine Pro-
duktmehrheit oder eine komplette Systemlösung, insgesamt oder in Teilen schutzfähig im Sinne der in Betracht 
kommenden Gesetze (z. B. PatentG, UrheberrechtsG, GebrauchsmusterG, GeschmacksmusterG) ist, übertragen 
wir mit dem Vertragsgegenstand das auf den jeweiligen vertraglichen Umfang beschränkte Recht, ihn vertragsge-
mäß zu nutzen, zu verwerten oder im Rahmen des üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterzuveräu-
ßern. Weitergehende Rechte bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer individualvertraglichen schriftlichen Vereinbarung. 
 

§ 8 Verschiedenes 
 

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt unter Ausschluß des Kollisionsrechts und des UN-
Kaufrechts ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtungen des Kunden sowie sonstige Verpflichtungen ist, soweit nicht in diesen 
AGB oder anderweitig individualvertraglich eine abweichende Vereinbarung schriftlich getroffen ist, Hamburg. Dies 
gilt auch für Scheck- und Wechselverbindlichkeiten. 

3. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, alle Streitigkeiten, die sich über die Anwendung oder Auslegung von 
Vereinbarungen ergeben und/oder damit in Zusammenhang stehen, auf gütlichem Wege beizulegen. 

4. Sollten die Streitigkeiten nicht auf dem Wege der gegenseitigen Verständigung beigelegt werden können, ist Ham-
burg Schiedsgerichtsstand (IHK). Der ordentliche Rechtsweg wird hierdurch nicht ausgeschlossen; insbesondere 
wird nicht ausgeschlossen, daß ein Gericht vor oder nach Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens auf Antrag 
einer Partei eine vorläufige oder sichernde Maßnahme in bezug auf den Streitgegenstand des schiedsrichterlichen 
Verfahrens anordnet. 

5. Gerichtsstand für alle sich aus der Geschäftsbeziehung unmittelbar oder mittelbar ergebenden und/oder damit in 
Zusammenhang stehenden Streitigkeiten, die schiedsgerichtlich nicht beigelegt werden können, ist Hamburg. Wir 
sind auch berechtigt, unsere Ansprüche alternativ an einem der gesetzlichen Gerichtsstände nach der Zivilprozeß-
ordnung (ZPO) geltend zu machen oder den Kunden an seinem Gerichtsstand (Sitz) zu verklagen. 

6. Im Verhältnis zu Kunden, deren Sitz sich im Ausland befindet, gilt als vereinbart, daß wir berechtigt sind, nach unse-
rer Wahl die für den Sitz des Kunden zuständigen Gerichte anzurufen oder unter Ausschluß der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit die Durchführung eines Schiedsgerichtsverfahrens vor der Internationalen Handelskammer in Paris für 
alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung entstehenden Ansprüche zu verlangen. Ort des Schiedsverfahrens ist 
Hamburg; anzuwenden sind - ergänzend zu der Verfahrensordnung der Internationalen Handelskammer in Paris - 
die Bestimmungen des deutschen Verfahrensrechts. 

7. Wir sind berechtigt, Rechte und Pflichten aus der Geschäftsbeziehung auf verbundene Unternehmen im Sinne der 
§§ 15 ff. AktG zu übertragen, an denen wir zu mindestens 50 % beteiligt sind. Der Begriff „verbundene Unterneh-
men“ umfaßt jegliche Unternehmen, welche zu einem Konzern gehören, dem wir durch unmittelbare oder mittelbare 
Mehrheitsbeteiligung angehören, also Tochter-, Schwester- oder Muttergesellschaften. 

8. Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB oder einzelne Bestimmungen im Rahmen sonstiger Verein-
barungen ganz oder teilweise lückenhaft, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. 

9. Die Vertragsparteien sind gehalten, lückenhafte, unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen der vorliegen-
den AGB oder sonstiger Vereinbarungen durch möglichst gleichwertige, vollständige, wirksame und durchführbare 
Regelungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der lückenhaften, unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmungen am nächsten kommen und die die Vertragsparteien nach der wirtschaftlichen Zweckset-
zung der lückenhaften, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen gewollt haben und in Kenntnis der 
Rechtslage oder zur Ausfüllung eventueller Lücken der vorliegenden AGB oder sonstiger Vereinbarungen vereinbart 
hätten. 

10. Sollten möglichst gleichwertige, vollständige, wirksame und durchführbare Regelungen nicht vereinbart werden 
(können), gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
 

Hinweis nach § 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Wir weisen darauf hin, daß wir personenbezoge-
ne Daten unserer Kunden und Daten über die Geschäftsbeziehungen elektronisch verarbeiten und spei-
chern. Die Datenschutzbestimmungen des Bundes und der Länder werden wir dabei beachten. 

 
 

Stand: April 2014 
 


